
Neuartiges Coronavirus (2019-nCoV) aus China 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei schicken wir Ihnen Informationen, die uns das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsi-
cherheit (LGL) gebeten hat an Sie weiterzuleiten: 

Die staatlichen und kommunalen Gesundheitsämter in Bayern werden vor dem Hintergrund der in 
China (Schwerpunkt Wuhan) auftretenden Fälle eines neuartigen Coronavirus gebeten, die Ärzte-
schaft in Ihrem Landkreis über das Internetangebot des RKI zum Thema zu informieren. 
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https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html  

Insbesondere soll die Ärzteschaft auf das Flussschema zur Erkennung von möglichen Erkrankungs-
fällen an dem neuartigen Coronavirus hingewiesen werden.  
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_Verdachtsabklaerung_Mass-
nahmen.pdf?__blob=publicationFile  

Die Falldefinitionen sowie Hinweise zu Hygienemaßnahmen sind unter folgendem Link einzusehen: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Falldefinition.html  

Dem Gesundheitsamt sind entsprechend dieser Falldefinition alle Fälle (Personen unter weiterer Ab-
klärung, wahrscheinliche Fälle und bestätigte Fälle)  
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 5a IfSG (Auftreten einer bedrohlichen Krankheit, wenn dies auf eine schwer-
wiegende Gefahr für die Allgemeinheit hinweist und  
Krankheitserreger als Ursache in Betracht kommen, die nicht in § 7 genannt sind), namentlich zu 
melden. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. N. Eberbach 
Medizinaldirektorin
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